
 

 
1. Bahnen-Golf-Club Celle von 1964 e.V.      

 
Geschäftsstelle:  
Peter Heynen, Schlossgarten 3, 29342 Wienhausen, Tel.: 05149/187710, E-Mail: Geschaeftsstelle@BGC-Celle.de 

 
E I N T R I T T S E R K L Ä R U N G 

 
 
Name:...........................................................Vorname:................................................. 

geboren am:..................................................in:............................................................ 

Beruf:............................................................Eintrittsdatum:......................................... 

Straße:..........................................................Tel.:......................................................... 

PLZ, Ort:.......................................................E-mail Adresse........................................ 

1. Die jeweils gültige Vereinssatzung des 1. BGC Celle ist auf Wunsch erhältlich. 
2. Jedes neue Mitglied zahlt bei Vereinseintritt eine einmalige Aufnahmegebühr von 5 €. 
3. Vereinsbeiträge betragen je Monat (Stand 31.01.2014), Ausnahme Fördermitglieder s.u. 

 
Bitte geben Sie den gewünschten Status an: 

 
 Aktive Jugendliche und Schüler: 5,00 € (nach den Richtlinien des Deutschen-Minigolf-Sport Verband, 

endet das Jugendalter - beitragsmäßig betrachtet - am Ende des Jahres, in dem die betreffende 
Person das 19. Lebensjahr vollendet hat). Jugendliche werden automatisch als aktive Mitglieder 
angemeldet. 

 
 Erwachsene aktive Mitglieder 10,00 €; Familienbeitrag 25,00 € (2 Erwachsene und min. 1 Kind) 

 
 Arbeitslose, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende, Auszubildende und Studenten, sofern sie nicht 

mehr zu den Jugendlichen gehören 6,00 € (entsprechende Bescheinigungen müssen 
unaufgefordert nach dem Ablaufdatum neu vorgelegt werden). 

 
 Passive 6,00 €. Passive Mitglieder haben das Recht kostenfrei die Außenanlage zu nutzen, sind 

stimmberechtigt und wählbar. 
 
 Fördermitglieder 10,00 € Jahresbeitrag, (Keine Rechte, keine Pflichten, lediglich kostenlose 

Hallenbenutzung) nur Jahresbeiträge möglich, nicht wählbar und nicht stimmberechtigt. 
 

 Fördermitglieder Kostenlose Mitgliedschaft (Keine Rechte, keine Pflichten, nicht wählbar und nicht 
stimmberechtigt) 
 
Die Mitgliedschaft muss vom Vorstand genehmigt werden. Voraussetzung ist eine gültige Einzugs- 
ermächtigung. Sollte das Konto nicht gedeckt sein, gehen die entstandenen Kosten zulasten der 
verantwortlichen Mitglieder. Kündigungen sind zum Quartalsende möglich (Ausnahme 
Fördermitglieder) und der Geschäftsstelle mindestens 6 Wochen vorher schriftlich mitzuteilen. 
Ich bin damit einverstanden, das meine Daten an die übergeordneten Verbände (KSB, LSB, MVBN und 
DMV) weitergegeben werden. 

 
 

............................. ...................................................... 
Datum (Unterschrift) 

 
 
Bei Schülern und Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: .........................  

Anlage: Einzugsermächtigung 

mailto:%20Geschaeftsstelle@BGC-Celle.de

